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Verfügung
Personal- und Kassenwesen

Nr. E411956

PrüfungsorilnuDg für ilie FernEelalehandwerker-
prüfung (PrO B-FHand{,)
Die,,Gesellenprüfungsordnung für Telegraphenbau-

handwerker" aus dem Jahre 1925 und die Vorschriften
über die,,Gesellenprüfung für Fernmeldelehrlinge"
nadr Abschnitt F der Richflinien für die Ausbildung
der tr'ernmeldelehrlinge (RPZ Nr.53/La) von 1940 wer-
den aufgehoben. An ihre Stelle tritt die anliegende
Prüfungsordnung B für die Fernmeldehaodwerker-
pdfung (PrO B-f'Handw) in Ergänzung zu der mit
AmtsbM. Nr. 442l'1950, S. 237, veröffenUidrten Allge-
meinen Prüfungsordnung der DBP (PIOA). Die Bei-
lagen 1 und 2 zur PrO B-FHandw werden mit beson-
derer AmtsbM. a1s Lagerformblätter eingeführt wer-
den. Dabei soll das Lehr- und Prüfungszeugnis (Bei-
lage 2) eine handlichere Form erhalten und aus halt-
barerem Material hergestellt werden. Bis zum Eingang
stellen die OPDn die Formblätter behelfsmäßig selbst
her und wechseln sie nach Lieferung gegen die bereits
ausgestellten Lehr- und Prülungszeugnisse aus.

Für die Lehrlinge der Einstellungslahrgänge 1952 und
1953 und für die Fernmeldearbeiter gelten folgende
Übergangsbestimmungen :

1. F e r n m e I d e b a u I e h r I i n g e mit einer dreijähri-
gen Lehrzeit sind nach den Vorschriften der PrO
B-FHandw unter Weglall der Aufgaben nach § 6,

Ia) und b) (Metallbearbeitung und Schaltarbeit) zu
prüfen und nach bestandener Prüfung als Fern-
me I deb a uhandwerke r zu übernehmen.

2. F e r n m e I d e b a u I e h r I i n g e können auf Antrag
die Prülung gemäß der PrO B-Fllandw ablegen,
'wenn sie mit einer Verlängerung der Lehrzeit um
ein halbes Jahr einverstanden sind. Gegebenenfalls
siDd die Lehrverträge im Einvernehmen rnit den
Vertragspartnern zu ergänzen. Nach bestandener
Prüfung sind sie als F ernmel deh a ndw er ker zu
übernehmen.

3. F e r n m e I d e I e h r I i n g e der Einstellungsjahrgänge
1952 und 1953, deren Lehrzeit noch auf 4 Jahre

festgesetzt worden ist, können unter Berücksichti-
gung des Ausbildungsstandes bereits nach einer
Lehrzeit von 3r/e Jahren die Fernmeldehandwer-
kerprüfung nadr den neuen Vorsdrrilten (PrO
B-FI{andw) ablegen.

4. F e r n m e I d e a r b e i t e r mit einem ordnungsge-
mäßen Gesellenprüfungszeugnis des Elektrogewer-
bes oder einem entsprec.henden Fadrarbeiterbrief
können nach einer einiähligen Besdräftigung im
Fernmeldebaudienst die FHandw-Prüfung oder
FBIIandw-Prülung wie die Fernmeldebaulehrlinge
Lrnter 1. ablegen. Nadr bestandener Prüfung sind
sie als Fernmeld e - bzw. F e r nrneld eb au -
h a ndw e r ker zu übernehmen.

5. Fernmeldearbeiter, die bis 30. Juni 1952 ein-
gestellt worden sind und ein Gesellenprüfungszeug-
nis als Sdllosser, Sdlmied, crobmedtaniker oder
ein solches des Metall-, Ilolz- und Baugewerbes
(einschl. Dachded<er) oder einen entspredrenden
Fadrarbeiterbrief besitzen, können nach dreijähri-
ger Beschäftigung im Fernmeldebaudienst die FB-
Handw-Prüfung wie die f'ernmeldebaulehrlinge
unter 1. ablegen. Nach bestandener PrlifuEg sind
sie als Fernmeldebauhandwerker zu über-
nehmen.

6. A11e anderen F e r n m e I d e a r b e i t e r, die bis
30. Juni 1952 eingestellt worden sind, können nadr
einer fünfjährigen Beschäftigung die Prüfung wie
die Fernmeldebaulehrlinge unter 1. ablegen. Nach
bestandener Prüfung sind sie als Fernmelde-
b au h andw e rker zu übernehmen.

?. Nach dem 31. Dezember 1957 sind Fernmeldebau-
handwerkerprüfungen nicht mehr abzunehmen.
Ausgenommen hiervon sind die entsprechenden
Wiederholungsprüfungen. Nac-h diesem Zeitpunkt
werden nur noch Fernmeldelehllinge der DBP und
Fernmeldearbeiter unter 4. zur Fernmeldehand-
werkerprüf ung zugelassen.

Tn Sonderjällen .ist zu berichten
III}li4 A644-2 AmtsblNr.21 vom 22. Februar 1956
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Prüfungsordnung B

Fernmeldehandwerkerprüfu ng
(PrO B-FHandw)

Anlase zur Amtsblvf. Nr, 84/1956

§1
Allgemeines

(1) Die Fernmeldehand\Merkerprüfung besteht aus :

I. der Fertigkeitsprüfung,
lI. der Kennlnisprüfung.

(2) Die Fertigkeitsprütung bildet den Sdrwerpunkt
der Fernmeldehandwerkerprüfung. Der P!üfling hat
darin zu zeigen, daß er die nötigen Handfertigkeiten
besitzt, In der Kenntnisprüfung soll de! Prüfling nach-
weisen, daß er über das erforderlidre technische Fadr-
wissen verfügt.

(3) Die Fernmeldehandwerkerprüfung wird für Fern-
meldelehrlinge und Felnmeldearbeiter unter den glei-
chen Bedingungen abgenommen.

§2
zulassung unil Einberufung zur Prüfung

(1) Fernmeldelehrlinge werden am Ende der Lehr-
zeit zur Prütung einbeluten, Einer Meldung bedarf es

nidrt.

(2) Fernmeldealbeiter, die einen anerkannten Lehr-
beruf des Elektrogewerbes erlernt baben und hierüber
ein Prüfungszeugnis (Gesellen- oder Fadrarbeiterprü-
fung) besitzen,. werdea auf Antrag zur Prüfung zuge-
lassen. voraussetzung hier{ür ist, daß sie mindestens
ein Jahr im Fernmeldebaudienst besdrältigt waren.

§3
Prüfungsrat

(l) Die Fernmeldehandwerkerprüfung wird von
einem Prüfungsrat abgenommen; dieser besteht aus:

a) einem Beamten des höheren Fernmeldedienstes als
vorsitzer,

b) einem Beamten des gehobenen ternmeldetedrhisdren
Dienstes mit ingenieurmäßiger Vorbildung als 1. Bei-
sitzer,

c) einem Beamten des mittleren fernmeldetedrnisdren
Dienstes als 2. Beisitzer,

d) einem Beamten des mittleren Fernmeldedienstes als
' 3. Beisitzer.

(2) Zum dritten Beisitzer dürfen nur Beamte berufen
werden, die die FEandw-Prüfuhg oder FBHandw-Prü-
fung abgelegt haben.

(3) Dem Prüfungsrat dürfen nicht angehören:

Der Lehrherr, der Ausbildungsleiter und die mit der
Ausbildung der Lehrlinge betrauten Lehrkräfte.

(4) Als Sachverständige könüen an der Prüfung teil-
nehmen:

a) ein Obermeister der Elektro- oder Fernmeldemedra-
nikerinnung,

b) eine Lehrkraft der zuständigen Berufsschule.

§4
Ort aler Prüfuug

Der Prüfüngsrat bestimmt den Ort der Prülung. Die
Prüfungen sind möglichst ih geeigneten Räumen einer \r/
Lehrwerkstatt abzunehmen. Hierbei ist sicherzustellerl,
daß die Arbeitsbedingungen für alle Prüflinge gleich
sind.

§5
Prüfungsunterlagen

Dem Prülungsrat sind zu Beginn der Prüfung vor-
zulegen:

a) beiFernmeldelehrlingeq
1. die Halbjahreszeugnisse des Ausbildungsamtes,
2, das Absdrlußzeugnis der Berufssdrule,
3. die Beridltshelte und
4. die Personalpapiere;

b) bei !'ernmeldearbeiteln
1. das zeugnis der Gesellen- oder tr'adlarbeiter-

prüIung,
2. ein Besd!äftigungsnadrweis,
3. ein Beridrt über die bisherigen dienstlidren Lei- \-

stungen und
4. die Personalpapiere.

§6
Umlang iler PrüfuDg

I. Fertigkeitsprülung

(t) Der PrüIIing hat unter Aufsidrt folgende Aut-
gaben zu bearbeiten:

a) Metallbearbeitung
Herstellen eines Werkstüd<es nadr einer Werkstatt-
zeichnung. Die Aufgabe soll die Arbeitsgänge Fei-
1en, Drehen, Bohren und Gewindeschneiden ent-
halten.

b) Schaltarbeit
verdrahten von Fernmeldeeinridrtungen nach einer
Strornlaufzeidrnung; Aufzeidrnen eines entsprechen-
den Verdfahtungsplanes.
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c) Spredrsiellenbau
Aufbauen und Einschalten einer Nebenstellenanlage
(einsdrl. Reihenanlage) mit Zusatzeinrichtungen;
Aufsudren und Beseitigen von eingebauten Stöiun-
gen.

d) Leitungsbau
Herstellen einer Verzweigungslötstelte oder Ab-
sd ießen von Kabeln durctr Kabelabsdlluß- oder
Verzweigereinridrtungen,

(2) Für die Arbeiten unter a) bis d) werden je 8 Stun-
den Zeit gewährt. Bei der Bewertung der Arbeiten ist
neben der Güte der tatsädrlidle Zeitaufwand zu be-
rücJ$idltigen.

U. KenElnisprüfung

Die Kenntnisprüfung besteht aus einem sdlriftlidten
und einem mündlidren Teil.

1. Schrif tlicher Te il
(1) Jeder P!üfling hat unter Aufsidrt

a) einen Aufsatz über einen Vorgang aus dem Fern-
melde(bau)dienst zu f ertigen,

b) 10 Fragen aus der Berufs- und Fachkunde zu beant-
worten,

c) 5 Redrenaulgaben aus dem Faclrechnen zu lösen.

(2) Für die Arbeit unter a) werden 2 Stunden, für
die Arbeiten unter b) und c) je 1 Stunde Zeit gewährt.

2, Mündlicher Tei I
(1) Die müfldliüe Prülung erstred{t sidr auf:

a) Aufbau der DBP, Sozial-Einridrtungen, Tätigkeits-
gebiete der Fernmeldehandwerker, Tari [vertrag für
Arbeiter, Staatsbürgerkunde.

b) Grundbegriffe der Elektro- und Fernmeldetedrnik,
Werkstoffe und Bauelemente, Meßinstrumente.

c) Aufbau, Wirkungsweise und Schaltung einfadrer
Fernspredrapparate und Nebenstellenanlagen ein-
süließlidr Zusatzeinrichtungen; Grundbegriffe der
Stromversorgung.

d) Bau von Fernmeldeanlagen nactr den Vorsdlrilten
der Fernmeldebauordnung. Erläuterung der Verfah-
ren über das Einmessen und Aufsudren von Erd-
kabeln nadr gegebenen Ortslagen. Die widltigsten
Bestimmungen des Telegraphenwege- und f'ern-
meldeanlagengesetzes, der Ferdspredtoldnung und
der Starkstromsdrutzanweisung; Sidlerheits- und
Unf allverhütungsvorsdrrif ten.

(2) Jeder Prüfling soll etwa 20 Minuten geprütt wer-
den. Diese Zeit kann verlängelt werden, wenn unter
Berücksidrtigung der sonstigen Prüfungsergebnisse eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings nicht möglidr
ist.

§?
Durüführurg aler Prüfung

(1) Der Vorsitzer des Prüfungsrates bestimmt Art
und Umfang der Prüfungsarbeiten. Er ist für die ord-
nungsgemäße Durdüührung der Prüfung verantwort-
lidr und soigt für eine genügende Beaufsichtigung der
Prüflinge.

(2) In der tr'ertigkeitsprüfung haben alle Prütlinge
möglidrst die gleichen Arbeiten anzufertigen.

(3) Der sdrriftlicäe Teil der Kenntnisprtifung soll
Iür alle Prüflinge am gleidren Tage durdrgelührt wer-
den. Ist dies nidrt möglidr, so sind für jeden Prüfungs-
tag andere Aufgaben zu stellen. Die Aufgaben der
3 Prüfungsgebiete sind dem Aufsichtsführenden in
verschlossenem Umschlag zu übergeben, der erst bei
Beginn der Prüfung geöffnet werden darf. Es sind
jeweils nur die Aulgaben eine s Prüfungsgebietes zu!
Bearbeitung bekanntzugeben.

. §8
Ausschluß und Rücktritt von der Pritfuug

(1) Prüflince, die unerlaubte Hilfsmittel benutzen
oder sonst zu täusdren versuctren oder sidr ungebühr-
lidr benehmen, sind voh der Prüfung auszusdrließen.
Der Vorfall ist unverzüglidr dem Vorsitzer des Prü-
lungsrats zu helden, gegebenenfalls unter Beifügung
der BerMeismittel. Hält der Prüfungsrat defi Aus-
schluß für berechtigt, so hat er die Prüfung als nicht
bestanden zu erklären; im anderen tr'alle hat der Prüf-
ling so bald wie möglich die Prüfung fortzusetzen.

Wird eine Täuschung nadtträglidr festgestellt, so ist
die Prüfung als nidrt bestanden zu erklären.

(2) Tritt ein Prüfling vor oder während der Prüfung
ohne ausreidrende Entsdruldigung zurüd<, so gilt die
Ptüfung als abgelegt, aber als nidrt bestanden.

(3) Erkennt der Prüfungsrat eine Entschuldigung als
ausreidrend an, so ist die Prüfung zum nädrstmög-
lichen Zeitpunkt durdrzulühren oder fortzüsetzen.

§e
Ergebnis alcr Prilfung

(1) Die Leistungen in den 4 Absünitten der Fertig-
keitsprüfung, in den 3 Aufsichtsarbeiten des sdrrift-
lichen Teils und in den 4 Abschnitten des mündlidren
Teils werden einzeln 1Jvie folgt benotet:
sehr gut (1)

wenn sie lüdrenlos sind und weit über gut hinaus-
gehen,

sut (2)

1,enn sie wesentlich über dem Durdschnitt liegen,

befriedigend (3)

wenn sie über dem Durdrsdrnitt stehen,

ausreidrend (4)

wenn sie dem Durchschnitt entsplechen,

mangelhaft (5)

wenn sie unzureidlend sind,

ungenügend (6)

wenn sie völlig unzureidrend sind.

(2) Auf Grund der Einzelnoten sind für die Fertig-
keitsprüfung und die Kenntnisprüfung je ein cesamt-
urteil zu bilden. Die Gesamturteile sollen kein ein-
facher Durdrsdrnitt sein, sondern die Leistungen des
Prüflings im ganzen bewerten, Dabei kann jedodr ein
Gesamturteil nur dann ausreidlend sein, wenn



154 Amtsbl 1956 Nr. 21

a) bei der Fertigkeitsprüfung jede Einzelnote mlnde-
stens ausreidrend und

b) bei der Kenntntsprüfung keine Elnzelnote unge-
nütrend ist.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn das Gesamt-
urteil tn der ferfigkeitsprüfung und das in der Kennt-
nisprtifung mindestens ausreidrend siDd. Aus den bei-
den cesamturteile! ist das Ergebnis der PrüIung zu
bil.den. Dabel siEd die vom Prüfling in seinem werde-
gang son§t gezeigten l,eistun8en angemessen zu be-
rüd<sidrtigen.

(4) Das Ergebnis der Prüfun! ist für jeden Prüflihg
in einem Vermerk nadr Beilage I sdlrlftlldl nieder-
zulegen. Der Vermerk ist der Oberpostditektion vor-
zulegen unal mit den Persolalpapieren des Prüflings zu
vereinigen.

(5) Der Prüfling erhält nadr bestandener Prüfung ein
Zeugnis nadr Beilage 2.

(6) Ist das Gesamturteil in der FertigkeitsprüIung
oder das in der Kerurtnisprüfung mangelhaft oder
ungenügend, so muß die Fertigkeitsprüfung oder die
Kenntnlsprütung jeweils ganz wiederholt werden.

(?) Ist eine PrüIung gemäß § 8 als nidlt bestanden
erklärt worden, so muß der Prüfling die ganze Prü-
fung wiederholen.

(8) Die wiederholungslrist beträgt nadr Entsdteidung
des vorsitzers des Prilfungsrats mindestens 6, läng-
stens 12 Monate. Der PrüIling wird zur Wieder-
holungsprüfung einberufen. Die Prüfung darf nur ein-
mal wiederholt werden.
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Bell&gc I der Anlage rur Amtsblvf. Nr. t4,/1956

Vermerk
ilber das Ergebnis der Fernmeldehandwerkerprüfung/

Fernmeldebauhandwer.kerprüf ung

des
DleDstbezeid-nuog VoF urd ZuraEe

Pri.ifungsteil und Prüfungsgebiet Note Bemerkung, Begrlindung usw.

I. Fertigkeitwrütung

a) Metaubearbeitung 1)

b) Sdraltarbeitl) . .. . .

c) Spredrstellenbau ..

dl LeitunEsbärt

Gesamturteil der Fertigkeitsprüfung

II. Kenntnisprülung

1. SdEiftlidrer Teil

a) NiedersdEift

b) Berufs- und Fachkunde

c) Fad[echnen

2. Mündltdrer Teil

a) Verwaltungsaufbau, Sozial-EiEich-
tungen, TVArb, Staatsbürgerkunde ..

b) Grundbegriffe der Elektro- und Fern-
meldetedrnik

c) fernsprechapparate .................
d) Fernmeldebaudienst, einsd ägige ce-

setze, Verordnungen usw. ...........

Gesamturteil der KenntnisprüfunC ... . . .. . . ...

Ergebnis der Fernmeldehandwerkerprüfung/Fernmeldebauhandwerkerprüfung bestanden).

Die ...... .i ..... .. .... . ist nach Monaten zu wiederholen.

(Vorsitzer des Pr0funqsrötes)

1) enfäUt für KräIte, die die FemmeldebauhnadwerkerprüfuDg ableEen
2) sehr qut, gut, befriedlserd, öusreiöend od€r Eiaht bestandeE (vgl § 14 pro A, AmrsblvI. Nr. 44211950)

19
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Beilae;e 2 der Anlage zur Amtsblvf. Nr. 84/1956

§
I

na
a

,

2

e

a

z

a

u

o

a

A

A

E

tsE

5
.o

e

l4

P

B

E

E

d

E

.o

Ür

c)
N

t))

:-
A

tr

r,l
c
a

i
i

M

or

E

E

q

v

E

tr

E

IEc
ü))
o
N

.D

,l
3

i
ü)

E

tr

E

.q

Bund.sdru&cr.i Bonn




